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Art. 40 Asylverfahrensrichtlinie:
Folgeanträge

1. Wortlaut

(1) Wenn eine Person, die einen Antrag auf internationalen Schutz in einem Mitgliedstaat gestellt
hat, in demselben Mitgliedstaat weitere Angaben vorbringt oder einen Folgeantrag stellt, prüft
dieser Mitgliedstaat diese weiteren Angaben oder die Elemente des Folgeantrags im Rahmen der
Prüfung des früheren Antrags oder der Prüfung der Entscheidung, gegen die ein Rechtsbehelf
eingelegt wurde, insoweit die zuständigen Behörden in diesem Rahmen alle Elemente, die den
weiteren Angaben oder dem Folgeantrag zugrunde liegen, berücksichtigen können.

(2) Für die Zwecke der gemäß Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d zu treffenden Entscheidung über die
Zulässigkeit eines Antrags auf internationalen Schutz wird ein Folgeantrag auf internationalen
Schutz zunächst daraufhin geprüft, ob neue Elemente oder Erkenntnisse betreffend die Frage, ob
der Antragsteller nach Maßgabe der Richtlinie 2011/95/EU als Person mit Anspruch auf
internationalen Schutz anzuerkennen ist, zutage getreten oder vom Antragsteller vorgebracht
worden sind.

(3) Wenn die erste Prüfung nach Absatz 2 ergibt, dass neue Elemente oder Erkenntnisse zutage
getreten oder vom Antragsteller vorgebracht worden sind, die erheblich zu der Wahrscheinlichkeit
beitragen, dass der Antragsteller nach Maßgabe der Richtlinie 2011/95/EU als Person mit Anspruch
auf internationalen Schutz anzuerkennen ist, wird der Antrag gemäß Kapitel II weiter geprüft. Die
Mitgliedstaaten können auch andere Gründe festlegen, aus denen der Folgeantrag weiter zu prüfen
ist.

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass der Antrag nur dann weiter geprüft wird, wenn der
Antragsteller ohne eigenes Verschulden nicht in der Lage war, die in den Absätzen 2 und 3
dargelegten Sachverhalte im früheren Verfahren insbesondere durch Wahrnehmung seines Rechts
auf einen wirksamen Rechtsbehelf gemäß Artikel 46 vorzubringen.

(5) Wird ein Folgeantrag nach diesem Artikel nicht weiter geprüft, so wird er gemäß Artikel 33
Absatz 2 Buchstabe d als unzulässig betrachtet.

(6) Das Verfahren nach diesem Artikel kann auch angewandt werden, wenn

a) eine vom Antragsteller abhängige Person förmlich einen Antrag stellt, nachdem sie gemäß
Artikel 7 Absatz 2 eingewilligt hat, dass ihr Fall Teil eines in ihrem Namen förmlich gestellten
Antrags ist, und/oder

b) ein unverheirateter Minderjähriger förmlich einen Antrag stellt, nachdem gemäß Artikel 7 Absatz
5 Buchstabe c förmlich ein Antrag in seinem Namen gestellt worden ist.

In diesen Fällen wird bei der ersten Prüfung nach Absatz 2 geprüft, ob Tatsachen betreffend die
Situation der abhängigen Person bzw. des unverheirateten Minderjährigen vorliegen, die einen
gesonderten Antrag rechtfertigen.

(7) Wenn eine Person, gegen die ein Überstellungsbeschluss gemäß der Verordnung (EU) Nr.
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604/2013 zu vollstrecken ist, in dem überstellenden Mitgliedstaat weitere Angaben vorbringt oder
einen Folgeantrag stellt, prüft der gemäß der genannten Verordnung zuständige Mitgliedstaat
diese weiteren Angaben oder Folgeanträge im Einklang mit dieser Richtlinie.
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